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Das Wichtigste in Kürze 

 

1 Veranstaltungslaufzeit 

Vom 21.08.2024 (Mittwoch) bis zum 25.08.2024 (Sonntag). 

2 Öffnungszeiten  

business area: 

Zielgruppe 21.08. 
(Fachbesuch
er-
&Medientag) 

22.-23.08. 24.-25.08. 

Aussteller 07:00-20:00 
Uhr 

07:00-21:00 Uhr geschlossen 

Fachbesucher 09:00-19:00 
Uhr 

09:00-20:00 Uhr geschlossen 

Privatbesucher -  - - 

 
entertainment area: 

Zielgruppe 21.08. 
(Fachbesucher-
&Medientag) 

22.-23.08. 24.-25.08. 

Aussteller 07:00-20:00 Uhr 07:00-21:00 Uhr 07:00-21:00 Uhr 

Fachbesucher 09:00-19:00 Uhr 09:00-20:00 Uhr 09:00-20:00 Uhr 

Privatbesucher* 13:00-19:00 Uhr 10:00-20:00 Uhr 09:00-20:00 Uhr 

*Der 21.08.2024 ist ein Fachbesucher- und Medientag.  
Der Veranstalter kann am Mittwoch einer begrenzten Anzahl 
Privatbesuchender (mit Wild Card) den Zutritt zur 
entertainment area gewähren.  

 

3 Wichtige Zeitpunkte  

Early Bird Deadline:   29.02.2024 

Beginn Zuteilung der Standflächen: ab Frühjahr 2024 

Beginn Versand der Standskizzen:  ab Frühjahr 2024 

Beginn Versand der Rechnungen: ab Frühjahr 2024 

4 Zutritt von Besuchern 

Zur gamescom ist öffentliches Publikum ab 4 Jahren 
zugelassen. In der business area sind nur Fachbesucher, Presse- 
&Medienvertreter, sowie akkreditierte Creator zugelassen. 
Kinder dürfen ab 12 Jahren ohne Begleitung die Messe 
besuchen. 

5 Beteiligungspreis und sonstige Kosten 

Zur Kalkulation der Gesamtkosten Ihres Messeauftritts können 

Sie den Standkostenkalkulator auf unserer Website nutzen. 

5.1 Beteiligungspreis: 

Alle Preise sind zzgl. MwSt., Energiekostenpauschale (in Höhe 
von 16,00 Euro pro m²) und AUMA-Beitrag (in Höhe von 0,60 
Euro pro m², s.Ziffer 3.2 und 3.3), zzgl. der Kosten für die 
obligatorischen Marketingleistungen (gamescom now 
package/gamescom biz package), s. Ziffer 8.1 Besondere 
Teilnahmebedingungen zu verstehen. 

Der Beteiligungspreis richtet sich nach der Platzierung in den 
verschiedenen areas: 

 
 

 

 

a) business area: 

Grundsätzlich können lediglich Unternehmen, die mit einer 
eigenen Standfläche in der entertainment area präsent sind, als 
Haupt- oder Mitaussteller eine Fläche in der business area 
belegen. Unternehmen ohne endverbraucherrelevante 
Produkte sind von dieser Regelung ausgenommen. Die genauen 
Regularien sind in den „Teilnahmebedingungen besonderer 
Teil“ festgeschrieben. 

Beteiligungspreis 
Bis zum 
29.02.24 

Ab dem 
01.03.24 

für Aussteller mit endverbraucherrelevanten Produkten / einer 
Fläche in der entertainment area: 

 108,00 €/m² 123,00 €/m² 

für Aussteller ohne endverbraucherrelevante Produkte / ohne 
eine Fläche in der entertainment area*: 

 164,00 €/m² 179,00 €/m² 

Lagerfläche business area 55,50 €/m² 55,50 €/m² 

*Zuschlag für Unternehmen ohne endverbraucherrelevante 
Produkte: 500,00 Euro 

Zusatz: Der Aussteller kann in der business area eine Fläche 
bzw. Räumlichkeit belegen, die das 1,5 fache seiner 
angemieteten Fläche in der entertainment area nicht 
überschreitet. Wenn eine business area-Fläche erwünscht ist, 
ist bei Unternehmen mit endverbraucherrelevanten Produkten 
zusätzlich eine Platzierung in der entertainment area 
obligatorisch. Davon ausgenommen sind Unternehmen, die 

ausschließlich Merchandise Produkte anbieten. 

b) entertainment area 

Beteiligungspreis Bis zum 29.02.24 Ab dem 01.03.24 

Reihenstand (1 Seite offen) 

   bis 150 m² 164,00 €/m² 179,00 €/m² 

   bis 500 m² 144,50 €/m² 159,50 €/m² 

Eckstand (2 Seiten offen) 

   bis 150 m² 170,50 €/m² 185,50 €/m² 

   bis 500 m² 152,00 €/m² 167,00 €/m² 

Kopfstand (3 Seiten offen) 

   bis 150 m² 177,00 €/m² 192,00 €/m² 

   bis 500 m² 157,50 €/m² 172,50 €/m² 

   501 – 1.000 m² 138,50 €/m² 153,50 €/m² 

   ab 1.001 m² 111,50 €/m² 126,50 €/m² 

Blockstand (4 Seiten offen) 

   bis 500 m² 164,50 €/m² 179,50 €/m² 

   501 – 1.000 m² 144,50 €/m² 159,50 €/m² 

   ab 1.001 m² 117,00 €/m² 132,00 €/m² 

 

6 Rücktritt / Nichtteilnahme  

Nach verbindlicher Anmeldung und Zulassung ist eine 
Entlassung aus dem Vertragsverhältnis nicht mehr möglich. 
Dem Wunsch auf Entlassung aus dem Vertragsverhältnis kann 
ausnahmsweise zugestimmt werden, wenn die freiwerdende 
Standfläche anderweitig vermietet werden kann. In diesem Fall 
wird ein pauschaler Ersatz der verursachten Kosten in Höhe von 
25 % des Beteiligungspreises erhoben, mindestens aber in Höhe 
von 1.000,00 Euro. Kann die Fläche nicht weitervermietet 

werden, ist der Beteiligungspreis in voller Höhe zu entrichten. 
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7 Neue Rechnungsausstellung 

Die von Ihnen in der Online Anmeldung gemachten Angaben zur 
Rechnungsanschrift sind verbindlich. Die Ausstellung einer 
neuen Rechnung aus Gründen, welche die Koelnmesse nicht zu 
vertreten hat, ist kostenpflichtig. Pro neue Rechnung werden 

pauschal 100,00 Euro berechnet. 

8 Standaufbau / Standabbau 

Aufbau business area  
16.08.2024:     06:00 - 22:00 Uhr 
17.08.2024:     06:00 - 24:00 Uhr 
18.08. – 19.08.2024: 00:00 – 24:00 Uhr                
20.08.2024:     00:00 - 18:00 Uhr 

Abbau business area  
23.08.2024:     20:00 - 24:00 Uhr 
24.08. - 25.08.2024:    00:00 - 24:00 Uhr 

Aufbau entertainment area  
11.08. – 16.08.2024:  06:00 - 22:00 Uhr 
17.08.2024:  06:00 – 24:00 Uhr 
18.08. – 19.08.2024: 00:00 – 24:00 Uhr 
20.08.2024:  00:00 - 18:00 Uhr 

Abbau entertainment area  
25.08.2024:    20:00 - 24:00 Uhr  

26.08. - 27.08.2024:   00:00 - 24:00 Uhr 

Hinweis: Ab dem 20.08.2024 um 07:00 Uhr müssen die Außen- 
und Logistikflächen von Halle 3.1 vollkommen frei sein. Von 
diesem Zeitpunkt an ist eine weitere Anlieferung durch 
Fahrzeuge sowie die Nutzung der Logistikflächen von Halle 3.1 

nicht mehr möglich. 

9 Standgrößen und Aufbau 

Die Mindeststandgröße beträgt 12 m². Bitte berücksichtigen 
Sie, dass ggf. Hallenpfeiler und andere feste Einbauten in der 
gemieteten Standfläche enthalten sind. Geringfügige 
Abweichungen von der gewünschten Standgröße berechtigen 
nicht zum Widerspruch gemäß Ziffer II des Allgemeinen Teils 
der Teilnahmebedingungen. Ergänzend zu den Technischen 
Richtlinien gelten folgende Aufbau- und Werbehöhen: 

Die maximal zulässige Aufbauhöhe beträgt 4,50m (Hallen 2.1, 
2.2, 3.2, 4.1 und 4.2), max. 8,00m (Hallen 6, 7, 8 und 9) und 
max. 5,00m (Hallen 5.1,5.2, 10.1 und 10.2). 

Sollten Sie besondere Aufbauten (wie zweigeschossige Bauten, 
Kino- oder Zuschauerräume, Bauten im Freigelände oder 
andere Sonderbauten) planen, reichen Sie bitte entsprechende 
Pläne in zweifacher Ausfertigung bis spätestens 8 Wochen vor 
Aufbau an die Koelnmesse (vgl. Technische Richtlinien, Punkt 

4.2.1).  

Aus Sicherheitsgründen müssen bei der Standplanung 
ausreichend große Zonen für aufkommende Warteschlangen im 
Standinneren berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung von 
Wartezonen außerhalb der eigenen Standflächen ist unzulässig. 

Standbau in der business area 

Die business area der gamescom bleibt der Ort für den 
professionellen Austausch der Gamesbranche. Die Gestaltung 
des Standbaus muss dem Business Charakter der Veranstaltung 
entsprechen. Bitte beachten Sie die entsprechenden 

Richtlinien der Besondere Teilnahmebedingungen, Ziffer 4.6.1. 

10 Ausweise 

Als Aussteller erhalten Sie kostenlos, gültig für die Zeit vom 
ersten Aufbautag bis zum letzten Abbautag: 

• 3 Ausweise für einen Stand bis zu 20 qm Größe 

• 1 zusätzlicher Ausweis für jede weiteren angefangenen 10 
m², bis zu einer Standgröße von 100 m² 

• 1 zusätzlicher Ausweis für jede weiteren angefangenen 20 
m² über 100 m² 

Die Codes für die Ausweise können Sie im Service-Shop 
bestellen. Sie müssen online über den Ticket-Shop der 
Veranstaltung eingelöst werden. Die Ausweise und 
Fahrausweise können über die App der jeweiligen 

Veranstaltung verwendet werden. 

In der App muss die Anmeldung mit den gleichen Daten wie im 
Ticket-Shop erfolgen. Zusätzlich benötigte kostenpflichtige 
Codes werden ebenfalls im Service-Shop bestellt. In der 
Schlussrechnung wird das kostenlose Kontingent mit den für 
den Zutritt genutzten Codes verrechnet. Soweit die Zahl der 
bestellten und für den Zutritt genutzten Codes das kostenlose 
Kontingent übersteigt, werden Ihnen diese Codes in Rechnung 

gestellt. 

Sie erhalten ebenfalls für Personen, die in Ihrem Auftrag oder 
auf Ihre Rechnung im Zusammenhang mit Auf- und Abbau des 
Standes tätig werden, kostenlose Ausweise Codes zum Betreten 
des Messegeländes. Diese mittels dieser Codes erstellten 
Ausweise haben nur bis zum Beginn der Veranstaltung bzw. 
nach deren Beendigung während der Auf- bzw. Abbautage 
Gültigkeit, berechtigen aber nicht zum Betreten des Geländes 
während der Veranstaltung. Diese Codes werden ebenfalls im 

Service-Shop bestellt.  

11 Verkaufsregelung 

In Anbetracht des Fachcharakters der Veranstaltung ist der 
Direktverkauf von Exponaten oder Mustern ab Messestand und 
die öffentliche Auszeichnung der Ausstellungsgüter mit Preisen 
nicht gestattet. Von dieser Regelung ausgenommen sind 
Aussteller der merchandise area (siehe 
Produktgruppenverzeichnis) sowie Aussteller des Bereichs 
gamescom cards & boards. Von dieser Regelung ebenfalls 
ausgenommen sind Verlagserzeugnisse wie Fachpublikationen 
und Fachzeitschriften. Darüber hinaus ist Koelnmesse 
berechtigt, einzelnen Ausstellern auf Antrag eine Ausnahme 
vom Verkaufsverbot zu genehmigen. Ferner ist auch der 
Abschluss von Verträgen durch den Aussteller außerhalb der 
business area untersagt.  

12 Unentgeltliche Abgabe von Produktproben (Sampling) 
und Werbegeschenken 

Die unentgeltliche Abgabe von Werbegeschenken und 
Produktproben (Sampling), insbesondere von Energy Drinks – ist 
grundsätzlich unzulässig. Nach vorheriger, schriftlicher 
Erlaubnis durch Koelnmesse GmbH ist die Verteilung von 
Produktproben bzw. Werbegeschenken nur innerhalb der in der 

Zulassung genannten Standfläche möglich.  

Eine Verteilung außerhalb der Standfläche oder an Personen 
außerhalb der Standfläche ist unzulässig. Darüber hinaus ist die 
Verteilung von (Papp-)Sitzhockern aus Sicherheitsgründen 
grundsätzlich verboten. Walking Acts sind grundsätzlich 
möglich, allerdings dürfen sie keine Produkte, Flyer oder 
ähnliches verteilen und es ist kein Sampling in jeglicher Form 
gestattet. 

 

13 Marketingleistungen (gamescom now/biz package)  

Die von der Koelnmesse angebotenen Marketingleistungen sind 
die umfassende und aufmerksamkeitsstarke Lösung für alle 
Phasen Ihrer Messekommunikation. Die Bereitstellung der unter 
Ziffer 8.1 (Besondere Teilnahmebedingungen) genannten 
Marketingleistungen erfolgt für alle vertretenen Firmen, 

Mitaussteller obligatorisch und kostet: 

950,00 Euro pro Hauptaussteller, Mitaussteller, 
Gruppenorganisator und Gruppenteilnehmer der 
entertainment area (gamescom now package) 

https://service.gamescom.de/
https://service.gamescom.de/


 
Köln, 21.-25. August 2024 

 
 

320,00 Euro pro Hauptaussteller, Mitaussteller, 
Gruppenorganisator &-teilnehmer in den Bereichen indie area, 
gamescom campus, artist area & gamescom cards & boards 
(gamescom now package) 

320,00 Euro pro Hauptaussteller, Mitaussteller, 
Gruppenorganisator, Gruppenteilnehmer der business area 
(gamescom biz package) 

Sie erhalten von unseren offiziellen Vertragspartnern alle 
Bestellinformationen und -unterlagen zu den angebotenen 
Marketingleistungen. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme 
Ihres Unternehmens erst mit Zulassung durch die Koelnmesse 
fixiert wird. Die Angebote und Auftragsbestätigungen erfolgen 
daher unter der auflösenden Bedingung, dass die Zulassung 
erfolgt.  

14 Hinweis auf inoffizielle Aussteller-Verzeichnisse 

Bei zahlreichen Ausstellern führen sogenannte 
Eintragungsofferten für anscheinend offizielle 
Ausstellerverzeichnisse zu Missverständnissen und Rückfragen. 
Die Anbieter dieser Ausstellerverzeichnisse übersenden 
unaufgefordert Formulare, die den Eindruck vermitteln, es 
handele sich um Korrekturabzüge oder Rechnungen des mit der 
Herausgabe der offiziellen Messemedien beauftragten 
Verlages. Tatsächlich handelt es sich bei den sogenannten 
Eintragungsofferten um Auftragsformulare zur Eintragung in 
Firmen- bzw. Ausstellerverzeichnisse, die die offiziellen 
Messemedien der Koelnmesse GmbH nicht betreffen. Diese 
werden ausschließlich von der Koelnmesse GmbH in 
Zusammenarbeit mit dem jeweils von Koelnmesse GmbH 
beauftragten Medien-Verlag herausgegeben. Einträge in den 
offiziellen Messemedien können nur bei der Koelnmesse GmbH 
oder dem jeweils von Koelnmesse GmbH beauftragten Medien-
Verlag bestellt werden.

14   Jugendschutz 

Bitte beachten Sie unsere Bestimmungen zum Jugendschutz. 

Detaillierte Infos erhalten Sie hier. 

15 Kontakt und Ansprechpartner 

Die Koelnmesse hat ein Vertriebsnetzwerk in über 100 Ländern 
mit Ansprechpartner:innen, an die Sie sich bei Fragen und/oder 
für eine Beratung ebenfalls gerne wenden können. Eine 
entsprechende Liste finden Sie hier. Weitere Kontakte zum 
gamescom Team finden Sie auf unserer Website.  

https://b2b.gamescom.de/fuer-partner/messeauftritt-planen/jugendschutz/
https://www.koelnmesse.de/location-und-services/services-weltweit/vertriebsnetzwerk/
https://b2b.gamescom.de/kontakt/

